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niedergelassenen armen Kantonsbürger und der bedürftigen armen Kranken
anderer Kantone gemäß Bnndesgeieb, aas Departement des Gemeindewesens die
Unterstützung der Ausländer mutz den Nieoerlassnngsverträgen und der anSwarts
motznenden liülssbedürftigen Kantonsbürger,

Abschnitt VIt (88 '18- öl) führt aus, das; die freiwillige Armen-
Pflege die Tätigkeit der gesetzlichen Armenpflege ergänzen, das; sie mit ihr in
Verbindung stehen soll und daß ihr in Einzelfällen gewisse Verrichtungen der gesetzlichen

Armenpflege übertragen werden können; sie wird bon Staat und Gemeinden

auch finanziell unterstützt.
Abschnitt VI II (88 52 -54) enthält a r m e » p o l i z e i l i ch e und Abschnitt

lX 55—58) Schluß- u n d U e b e r g a n g s b e st i m m u n g e n. à
Graubünden. Ein nicht gerade schmeichelhaftes Zeugnis stellt folgender

Passus aus dem Landesbericht der Regierung pro 1917 dar; „Leider muß kon-
statiert werden, daß noch viele G e m e i n d e - A r in e n b e h o r d en nicht aus
der Höhe ihrer Aufgabe stehen und sich der Unterstützungspflicht oft unter nichtigen

Ausflüchten zu entziehen suchen. Von einer richtigen Fürsorge, die sich

zu rechtzeitigem und wirksamem Eingreifen entschließt und dadurch die vollständige

Verarmung und Entgleisung der bedrohten Existenzen zu verhindern sucht,
ist vielerorts noch keine Rede." Auch anderswo nicht, wollen wir der Gerechtigkeit

zuliebe beifügen. 8t.

Literatur.
I, Jnstruktionskurs ìiir Armcnpflcger, veranstaltet von der Armen- und Anstaltenkom-

mission der Schweizerischen Gememnützigen Gesellschaft und der Schweizerischen
Armenpflcaerànferenz in Zürich, 8.—I l. Oktober 1917. Zürich, 1918, 184 S. in 8",

Die Veranstalter des I. Znstruktionskurses für Armenpflege in Zürich faßten den
glücklichen Gedanken, die während des Kurses gehaltenen Referate dem Drucke zu
übergeben. Im ersten Vortrage, betitelt: „Ursachen, Erscheinungsformen, Vorbeugung und
Bekämpfung der Armut" versucht Herr Robert Weber, Sekretär der bürgerlichen Armenpflege

der Stadt Zürich, die peser mit dem Wesen der Armenpflege-Theorie in allgemein
verständlicher Weise bekannt zu machen. Seine Ausführungen sind von humaner sozialer
Gesinnung getragen: „Der Armenpflcgcr kann keinen andern Standpunkt einnehmen
als den, daß er keinen strafbaren, sondern einen bedauernswerten Menschen vor sich

hat", da der Arme „sich die Armut nicht mit Willen, bewußt angeeignet hat". Die
Ursachen der Armut teilt der Verfasser in zwei Kategorien ein: 1. individuelle Mängel
(geistige oder körperliche Unzulänglichkeit, psychopathische Veranlagung, Arbeitsscheu,
Mißwirtschaft, Unsittlichkeit, Trunksucht) und X soziale Mängel (Krankheit, Unfall,
Invalidität; Arbeitslosigkeit; unzureichender Verdienst wegen großer Kindcrznhl; Tod des
Ernährers; Alter). Die Armenpflege erweist sich oft als zu ohnmächtig/um den
individuellen Faktoren der Armut zu steuern; sie kaun nur lindern, in einzelnen Fällen auch
heilen und vorbeugen. Wirksame Hilfe kann nur dee Slant leisten. — Was die sozialen
Armutsursachen anbetrifft, so handelt es sich „um eine wirtschaftliche Unselbständigkeit,
die begründet ist in der mangelhaften soziale» Fürsorge durch den Staat. Dieser ist
demnach der Schuldige; in der Pflicht des Stataes liegt es, Abhilfe zu schaffen durch
allgemeine, dem ganzen Volke zugute kommende soziale Einrichtungen." Die sozialen
ArmutKfaktoren bespricht der Versasser nur oberflächlich, offenbar von der Meinung aus
gehend, daß diese Phänomene außerhalb des Gebietes der Armenpflege liegen. Doch
wäre es unseres Erachtend von großem Nutzen, gerade in diesem Zusammenhang ant
die Bedeutung der technischen Umwälzungen und der industriellen Krisen für die
Gestaltung des Arbcitsmarkics hinzuweisen und mit ein paar Beispielen aus der schweizerischen

Geschichte zu illustrieren. Hit doch der FnstruktionskurS für solche Leute gedacht,
die keine eingehenden Kenntnisse in Sozialwisscnschaften besitzen. — ill ach einer
allgemeinen Betrachtung der Ursachen und Erscheinungsformen geht Herr Weber zur
Besprechung der Bctämpsungsmaßnahmen über) Aus jedem Worte des instruktiven Referates

spricht zu uns ein ernster und erfahrener Praktiker. Mit Recht sagt der Verfasser
im Schlußwort: „Was ich vorbrachte, stammt nicht aus Büchern, sondern es ist das Produkt

meiner Erfahrung als Armenpflcger."
sein zweiten Vortrag besprächt Herr Dr. Frev. sckretàr der srerwüligen und Ein.



- 88 -
Wohnev-Armenpfwge ber Stadt Zürich, die Praris dee Armenpfwge. Die spezielle Ma-
ter!e ist in leichtfaßlicher Fo-iu dargelegt.

Der dritte Vortran, der Feder des Armeninspcttors Herrn Rudolf Hinder entftam-
isi betitelt: „Aus der Kindersürsogc der Biirgerlichcn Armenpflege der Stadt

Zürich Er gewährt ein inieressnntes Bild einiger Formen der Kinderfürsorge in Zürich.
Eine willkommene Ergänzung zu den vorangehenden Abhandlungen, die innerhalb

der Grenzen des Gebietes der Armenpflege bleiben, bildet der kurze Vortrag von Herrn
Stadtrat Paul Pflüger, betitelt: „Die Zusammenhänge des Ärmenwesens und der
Armenpflege mit Sozialgesetzgebung und Sozialpolitik." Der Vorsteher des Zürcher
Vormundschafts- und Ärmenwesens kann sich der Erkenntnis nicht verschließen, daß die
Armenpflege, ihrer sozialen Natur nach, nur beschränkte Aufgaben zu erfüllen hat: „Sie
sucht Wohl, schwärende Wunden am Körper des Volkes zu lindern, aber sie verzichtet
darauf, den gesellschaftlichen Glicbbau von Grund aus zu heilen." Die Armenpflege kann
keine schöpferische soziale Rolle spielen: „Je mehr der soziale Grundgedanke durch die
Sozialgesetzgebung und die staatliche und kommunale Sozialpolitik sich verwirklicht, um
so mehr wird die Armenpflege in den Hintergrund treten." Doch ist die Daseinsberechtigung

der Armenpflege noch auf lange Zeiten hinaus gesichert: „Mögen auch sozialitische
Forderungen je länger je mehr erfüllt werden, es wird der Armenpflege noch ein nicht
geringes Gebiet der Tätigkeit verbleiben Dies um so mehr, als die Zahl der sozial
minderwertigen Menschen keineswegs im Abnehmen, als vielmehr im Zunehmen
begriffen zu sein scheint."

Zum Schlüsse möchten wir auf folgenden Mangel hinweisen: Einem Werklein, das
als Leitfaden für Anfänger in der Armenpflege bestimmt ist, hätten die Herausgeber
ein Verzeichnis der wichtigsten einschlägigen Literatur beigeben sollen. — Im übrigen
aber werden die zum Abdruck gelangten Referate des Kurses gute Dienste leisten.

Tl. t. (Zürich).
Bedingungen und Verfahren für die Erwerbung des Bürgerrechtes der Stadt Zürich,

von Willy Bau mann, Kanzleisekretär der Stadtkanzlei Zürich. 2. Auflage.
Preis 2 Fr. Verlag: Art. Institut Orell Füßli, Zürich.
Das Büchlein bezweckt vor allem eine Orientierung über die Bedingungen und

Kosten der Bürgerrechtserwerbung in der Stadt Zürich und den Gang des Einbürgerungsverfahrens.

Das Ziel wird in trefflicher Weise erreicht durch eine knappe, aber sorgfältige

Darstellung der Vorschriften des Bundes, des Kantons Zürich und der Stadt Zürich,
sowie der wichtigsten Grundsätze aus der Praxis der städtischen Behörden.

Die Broschüre Willy Baumanns ist aus einem praktischen Bedürfnisse herausgewachsen

und will vor allem praktischen Zwecken dienen, d. h. den zahlreichen in der Stadt
Zürich wohnhaften Kantons-, andern Schweizcrbürgern und Ausländern, die das
Stadtbürgerrecht erwerben möchten, ein Ratgeber sein. Diesen Bürgerrechtskandidaten wird
sie die besten Dienste zu leisten imstande sein; sie kann auch solchen Bewerbern empfohlen
werden, die ihre Einbürgerungsangelegenheit nicht selber besorgen wollen. Als
übersichtliche Darstellung des positiven Rechtes über die Bürgerrechtscrwerbung verdient das
Schriftchen auch bei denen Beachtung, die sich allgemein für unser öffentliches Recht
interessieren.

Frage.
Es gibt Wohl in jeder Gemeinde jüngere Leute, deren Lebenshaltung trotz-

hohem Verdienst mit Sicherheit annehmen läßt, daß dieselben mit dem Tage der Ver-
dienstlosigkeit oder Krankheit der Armenpflege zur Last fallen. Gibt es keine gesetzlichen
Mittel für die örtliche Armenpflege, in solchen Fällen vorbeugend einzuschreiten? Was
wird da und dort in dieser Hinsicht getan? ltl. 8., Armenpfleger.

Auf diese Frage nehmen wir gerne Antworten aus dem Leserkreis zur Weiterleitung

und eventuellen Veröffentlichung in diesem Blatte entgegen. Dem Fragesteller haben
wir bereits unsere Ansicht mitgeteilt. Sie geht dahin, daß es mit Ausnahme des Art.
870 Schw. Z.G.B. (Bevormundung wegen Verschwendung, Trunksucht, lasterhaften
Lebenswandels) keine gesetzlichen Bestimmungen gibt, um solche Leute vor der Verarmung und
die Armenpflege vor der Inanspruchnahme zu schützen. Die Redaktion.
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